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► Nr.  VO/2023/12353
öffentlich

Lübeck, 30.06.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Kriegsopferdank: Feststellung des Jahresabschlusses 
2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

10.07.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
29.08.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
31.08.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1) Gemäß § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 StiftungsG S-H wird hiermit der Jahresabschluss 

2020 mit einem Jahresfehlbetrag von -14.340,76 € festgestellt, der im JA 2021 aus der Freien 
Rücklage ausgeglichen wird.

2) Der anliegende Prüfbericht des Prüfungsamtes, der am 28.06.2023 im Prüfungsausschuss 
(VO/2023/12291) abschließend beraten wurde, wird zur Kenntnis genom-
men.                                                                                                     

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Gemäß GO muss die Bürgerschaft formal den jeweiligen Jahresabschluss beschließen.

Anlagen:
Jahresabschluss nebst Prüfbericht

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2023/12291
öffentlich

Lübeck, 14.06.2023

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Stiftung Kriegsopferdank - Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses einschließlich des Lageberichtes und des Anhanges 
2020

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes der Stiftung 
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Abkürzungsverzeichnis 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen 

Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

HL - Hansestadt Lübeck 

Kulturstiftung - Kulturstiftung Hansestadt Lübeck 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

VJ - Vorjahr 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss (JA) des Jahres 2020. Der JA 2020 wurde dem Rechnungs-

prüfungsamt im Juni 2021 zur Prüfung vorgelegt, die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der 

Prüfung im Jahr 2022 bereitgestellt. 

2 Prüfungsdurchführung 

Die Stiftung Kriegsopferdank (KOD) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird gemäß 

§ 4 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) ver-

waltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahres-

abschlüsse der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- 

und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA wurde von 

dieser Regelung Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften Positionen werden in diesem Bericht aufgelistet. 

Die Prüfung erfolgte unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Zweigniederlassung 

Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten Oktober bis Dezember 2022. 

Die Stiftung hat mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH einen Geschäftsbesorgungsvertrag 

geschlossen. Der Geschäftsbesorger verwaltet Wohnungen der Stiftung, er ist für Vermietung und 

Instandhaltung zuständig und erhält dafür von der Stiftung eine jährliche Verwaltungskostenpauschale. 

Erwirtschaftete Überschüsse werden an die Stiftung abgeführt. Die Zahlungsströme des Geschäfts-

besorgers waren nicht Gegenstand dieser Prüfung. 
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3 Vorjahre 
 

Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkungen 

2010    

Zweckrücklage / 

Freie Rücklage 

Das RPA empfahl die 

Zweckrücklage und die 

freie Rücklage der 

Ergebnisrücklage 

(Kontoart 203) zuzu-

ordnen. 

Der Zuordnung zu den 

Ergebnisrücklagen wird 

zukünftig gefolgt. 

Gemäß Stellungnahme 

zum JA 2013 hat die Ver-

waltung eine Anfrage 

bei der Stiftungsaufsicht 

gestellt. 

Die Zweckrücklage und 

die freie Rücklage 

wurden im JA 2020 

wieder unter der 

Kontoart 200 ausge-

wiesen (siehe Tz. 5.1.5 

und 5.1.6). 

2012    

Stiftungskapital / Erhalt 

des Grundstock-

vermögens 

Das RPA empfahl die 

Änderung der Definition 

des Grundstock-

vermögens im Lage-

bericht und Anhang und 

die Zusammenfassung 

von Stiftungskapital i.e.S. 

und Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunter-

schied sowie den Aus-

weis von Umschich-

tungsergebnissen. 

Es erfolgte eine Anfrage 

an die Stiftungsaufsicht 

zur Klärung des Sachver-

halts. Eine Antwort steht 

noch aus.  

Die Änderung der 

Definition des Grund-

stockvermögens wurde 

im Anhang vorge-

nommen. Der Ausweis 

wurde bisher nicht 

geändert. 

Stiftungszweck / 

Mittelverwendung 

Die Vermietung der 

Wohnungen erfolgte 

weit überwiegend an 

Personen, welche nicht 

unter den Stiftungs-

zweck fallen. 

Es ist geplant den 

Personenkreis des 

Stiftungszwecks über 

Mieterhöhungen bei 

nicht geförderten 

Personen zu erweitern.  

Mieterhöhungen wurden 

vorgenommen. Bezüg-

lich der Erweiterung des 

Personenkreises konnte 

dem RPA ggü. weiterhin 

keine Aussage getroffen 

werden (siehe Tz. 5.2.1). 

2014    

Maschinen, Technische 

Anlagen, Fahrzeuge 

Fehlerhafte Bilanzierung 

Unterstand für Geh- und 

Fahrhilfe hier anstatt 

unter KGr. 03 – bebaute 

Grundstücke. 

Eine Änderung wird im 

JA 2020 erfolgen. 

Eine Änderung wurde im 

JA 2020 vorgenommen. 

(siehe Tz. 5.1.1) 

2019    

Inventur Gemäß § 37 Abs.2 

GemHVO-Doppik ist alle 

drei Jahre eine körper-

liche Bestandsaufnahme 

durchzuführen. Es 

Die Vermögensgegen-

stände können ihrer Art 

nach völlig ausreichend 

buchmäßig nachge-

halten werden. 

Erneute Überprüfung im 

JA 2022 (Zeitpunkt der 

nächsten regulären 

körperlichen Inventur).  
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wurde nur eine Buch-

inventur durchgeführt. 

Zudem wurden die 

Grundstücke weder mit 

Grundbuchauszügen 

noch mit dem amtlichen 

Liegenschaftskataster 

Informationssystem 

(kostenfrei) abgeglichen. 

 

4 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung KOD wurde für das Jahr 2020 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

26.09.2019 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

5 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

5.1 Bilanz 2020 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 

1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

In der Bilanz fehlen die aufsummierten Beträge aller werthaltigen Bilanzposten. Das RPA empfiehlt, diese 

im Sinne einer guten Lesbarkeit anzugeben. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vor-

jahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit 

der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den 

Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuch-

haltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wichtige Posten 

der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 geprüft wurden, sind: 

 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten, Sonstige Dienst-, Geschäfts- 

und Betriebsgebäude) 

 Bauten auf fremdem Grund und Boden 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 
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 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 Sonstige Verbindlichkeiten 

 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontengruppe 07 14.382 EUR 3.872 EUR 

2015 wurde ein Unterstand für Geh- und Fahrhilfen angeschafft. Dieser wurde unter der KGr. 07 

Maschinen, technische Anlagen, und Fahrzeuge bilanziert. Hierbei handelt es sich jedoch um eine 

Außenanlage bei Wohnbauten und ist unter der KGr. 03 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte abzubilden. Eine Korrektur ist 2020 erfolgt.  

 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontenarten 155 + 156 189.737 EUR 211.296 EUR 

Im JA 2020 wurden unfertige Leistungen in Höhe von 211 TEUR (VJ 190 EUR) ausgewiesen. Unter den 

unfertigen Leistungen wurden noch nicht abgerechnete Betriebskosten sowie Kosten der Wärme-

versorgung gebucht. In der Finanzbuchhaltungssoftware wurde das Konto 1551 – unfertige Erzeugnisse, 

anstatt unfertige Leistungen (Kontenart 156) gewählt. Im Anhang wird jedoch korrekt von unfertigen 

Leistungen gesprochen. Es sollte hier einheitlich die korrekte Zuordnung getroffen werden. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontengruppe 18 2.900.987 EUR 2.840.200 EUR 

Die Kontobestände wurden mit den Saldenbestätigungen oder Kontoauszügen abgeglichen. Die Prüfung 

des Bilanzpostens ergab keine Beanstandungen.  

 Stiftungskapital 

 

      31.12.2019 31.12.2020 

Konto 2009000   1.442.372 EUR 1.826.904 EUR 
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Das Stiftungskapital wurde durch Beschluss der Bürgerschaft vom 29.09.2022 um 385 TEUR auf 

1.826 TEUR erhöht. Die Erhöhung entspricht dem vorjährigen Gewinn aus der Veräußerung von zwei 

Grundstücken. 

Die Veränderung des Stiftungskapitals konnte nachvollzogen werden, wir haben keine Beanstandungen 

festgestellt. 

 Freie Rücklage 

 

  31.12.2019 31.12.2020 

Konto 20009010  348.651 EUR 353.887 EUR 

Die Erhöhung beruhte auf dem oben genannten Beschluss der Bürgerschaft und betrug im Wirtschafts-

jahr 2020 5 TEUR. 

Der Ausweis der Freien Rücklage ist nach dem Kontenrahmen für die GemHVO-Doppik unter der 

Kontenart 203 (Ergebnisrücklage) vorzunehmen. 

 Zweckrücklage  

 

  31.12.2019 31.12.2020 

Konten 2009020000, 209020010  490.197 EUR 503.198 EUR 

Die Zweckrücklage nach § 62 Abgabenordnung (AO) ist für die Erfüllung der steuerbegünstigten, 

satzungsmäßigen Zwecke bestimmt. Die Zweckrücklage wurde zum Stichtag mit einem Betrag in Höhe 

von 503 TEUR ausgewiesen. Die Zweckrücklage unterteilt sich in die Zweckrücklage (186 TEUR) und die 

Zweckrücklage Bauerneuerung (316 TEUR). Die Zweckrücklage und die Zweckrücklage Bauerneuerung 

werden gemäß Körperschaftsteuererklärung für die energetische Sanierung der Wohnanlage Weber-

koppel 4a-4g gebildet.  

Im Zuge der Neufassung des § 17 Abs. 2 StiftG gelten für kommunale Stiftungen die einschlägigen Vor-

schriften des § 62 Abs. 1 AO, wonach der Zweckrücklage höchstens ein Drittel des Überschusses 

zuzuführen ist. Daneben darf gemäß § 25 Abs. 3 der GemHVO-Doppik die Ergebnisrücklage (freie 

Rücklage und Zweckrücklage) höchstens 33% und soll mindestens 10% der Allgemeinen Rücklage 

(Stiftungskapital) betragen. Soweit der Anteil am Stiftungskapital an der Bilanzsumme mindestens 30 

Prozent beträgt, kann abweichend von Satz 1 die Ergebnisrücklage mehr als 33 Prozent des 

Stiftungskapitals betragen. 

Aus dem Jahresüberschusses des JA 2019 von 403 TEUR wurden 5 TEUR in die freie Rücklage (siehe 5.1.5), 

und TEUR 13 in die Zweckrücklage eingestellt worden. Somit sind die einschlägigen steuerlichen 

Vorschriften eingehalten worden. 

Die Ergebnisrücklage (freie Rücklage und die Zweckrücklage) wird 2020 mit 28 % (31. Dezember 2019: 

31%) des Stiftungskapitals ausgewiesen und liegt damit im Rahmen des § 25 Abs. 3 der GemHVO-Doppik. 
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Der Ausweis der Zweckrücklage ist nach dem Kontenrahmen für die GemHVO-Doppik unter der Konten-

art 203 (Ergebnisrücklage) vorzunehmen. 

 Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss) 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontenart 205 402.769 EUR -14.341 EUR 

Das Jahresergebnis nahm um 417 TEUR ab. Dies ist im Wesentlichen auf den Verkauf von zwei Grund-

stücken mit Gebäuden mit einem Gewinn in Höhe von 384 TEUR im Vorjahr zurückzuführen. Im Jahr 2020 

wurde darüber hinaus aufgrund von höheren Kosten ein Jahresfehlbetrag erzielt. 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontogruppe 32   

Verbindlichkeiten aus Krediten   

vom öffentlichen Bereich    421.693 EUR    413.829 EUR 

vom privaten Kreditmarkt 2.640.423 EUR 2.562.343 EUR 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten nahmen insgesamt um 86 TEUR ab. Dies entspricht der im nachricht-

lichen Teil der Finanzrechnung ausgewiesenen ordentlichen Tilgung.  

 

5.2 Ergebnisrechnung 2020 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wichtige Positionen der Ergebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschluss-

prüfung 2020 geprüft wurden, sind:  

 bilanzielle Abschreibungen 

 sonstige Aufwendungen 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontenarten 441 und 446 533.689 EUR 749.771 EUR 
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Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestanden hauptsächlich (746 TEUR) aus Mieten (Konto 

4411000), die vom Geschäftsbesorger für die Stiftung vereinnahmt wurden. Gegenüber dem Vorjahr hat 

sich eine Steigerung von 216 TEUR ergeben, die nahezu ausschließlich auf Nachberechnungen für 

Nebenkosten 2019 zurückgeht (TEUR 213), die auf die Änderung der Buchungssystematik der unfertigen 

Leistungen zurückzuführen ist. Die Prüfung der Position führte zu keinen wesentlichen Beanstandungen.  

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen aufgrund der geänderten Buchungssystematik für 

Betriebskosten und Wärmeversorgung mit 179 TEUR über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.  

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontengruppe 52 -354.560 EUR -510.011 EUR 

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kosten für die Bauunter-

haltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Stiftung. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Nach-

berechnungen von Nebenkosten 2019 in Höhe von TEUR 190, die auf die geänderte Buchungssystematik 

für Betriebskosten und Wärmeversorgung zurückzuführen sind. Die Prüfung der Position führte zu 

keinen Beanstandungen. 

5.3 Finanzrechnung 2020 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde 

korrekt aus der Schlussbilanz 2019 übernommen. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem 

Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

5.4 Anhang 2020 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundliegenden Unterlagen überein.  

5.5 Lagebericht 2020 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 04.11.2021 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 
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6 Mittelverwendung / Stiftungszweck 

Gemäß Satzung der Stiftung Kriegsopferdank ist Stiftungszweck, neben der Gewährung von Hilfen an 

Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebene sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung, der Bau 

und die Unterhaltung von Wohnungen für Kriegsgeschädigte oder deren Hinterbliebene und Menschen 

mit einer Schwerbehinderung und deren Familien. Bereits im Rahmen der Prüfung des JA 2012 wurde 

hinsichtlich der Mieterauswahl festgestellt, dass die Vermietung der Wohnungen weit überwiegend an 

Personen erfolgte, welche nicht unter den Stiftungszweck fallen. Die Wohnungen wurden hauptsächlich 

an Studenten (aufgrund ihrer Größe von ca. 26 m²) und größere Wohnungen an Personen, die das 60. 

Lebensjahr vollendet haben, vergeben. Laut Stellungnahme zum JA 2012 vom 29.04.2019 ist bis zur 

Errichtung eines Gebäudeensembles in der Weberkoppel 2-2b lediglich eine Person gefördert worden. 

Nun werden zwölf weitere Personen gefördert. Daraufhin wurde die Verwaltung um Mitteilung bzw. 

Vorlage einer Abrechnung gebeten, woraus sich ergibt, mit welchen Mieterträgen Personen ent-

sprechend des Stiftungszwecks gefördert werden. Hierzu teilte die Verwaltung mit, dass es innerhalb der 

vermieteten Wohnungen keinen speziellen Kreis an Mieter:innen gäbe, die durch erhöhte Mietzahlungen 

andere Mieter:innen direkt unterstützen/fördern. Insgesamt seien die Miethöhen sozialverträglich aus-

gestaltet, um dem ursprünglichen gemeinnützigen Stiftungsgedanken Rechnung zu tragen. Gleichwohl 

sei die Stiftung bemüht, im Rahmen ihres finanziellen Spielraumes eine differenzierte Mietpreis-

gestaltung für Menschen mit Schwerbehinderung zu ermöglichen. Dies ist aus Sicht des RPA auch 

weiterhin im Sinne der Stiftung und für die Einhaltung des Stiftungszwecks unerlässlich. In diesem 

Zusammenhang wurde im Prüfungsbericht zum JA 2016 zudem beanstandet, dass die Mieten einiger 

Wohnungen weit unter dem Mietspiegel liegen. Im Rahmen der Prüfung der vorliegenden JA wurde fest-

gestellt, dass mittlerweile Mietanpassungen insbesondere 2018 vorgenommen wurden. Dies trifft jedoch 

noch nicht auf alle Objekte zu. Mietanpassungen sollten auch bei den kleineren Objekten geprüft 

werden. Zudem sollten die Mietanpassungen, wenn möglich, auch regelmäßig nach drei Jahren vorge-

nommen werden.  

Auf Nachfrage zum JA 2019 und JA 2020 hinsichtlich der Erweiterung des Personenkreises, welcher dem 

Stiftungszweck unterliegt, teilte die Verwaltung mit, dass weiterhin keine Aufzeichnungen /Statistiken 

über den Gesundheitsstatus oder die persönlichen Schicksale der Mieter:innen geführt würden. Insoweit 

könne laut Verwaltung keine definitive Aussage über die Anzahl von Personen mit Schwerbehinderungen 

und deren Familien bzw. Kriegsgeschädigten und deren Hinterbliebenen getroffen werden. 

Aus den uns vorgelegten Unterlagen (Mieterverzeichnis und Mietverträge) konnten in Stichproben 

weiterhin keine Hinweise auf Mietverhältnisse geschlossen werden, die den Zweck der Stiftung ent-

sprechen. Insoweit kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die eingegangenen Mietverhältnisse 

nicht dem Stiftungszweck entgegenstehen. 

Insgesamt ist aus Sicht des RPA festzustellen, dass Bemühungen hinsichtlich der Anhebung der Mieten 

erfolgten, jedoch weitere Maßnahmen zur Erfüllung des Stiftungszwecks unternommen werden müssen, 

da die Mittelverwendung entgegen § 55 Abs. 1 Nr. 5 immer noch auch für Personen erfolgt, die nicht 

unter den Stiftungszweck fallen.  
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7 Erhalt des Stiftungsvermögens  

Gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung der Stiftung KOD besteht das Vermögen der Stiftung aus bebauten Grund-

stücken, Wertpapieren, Kapital und Hypothekenforderungen. Gemäß § 4 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes ist 

das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

(Stiftungsvermögen) in seinem Bestand zu erhalten. Die Erhaltung des Stiftungsvermögens bzw. Grund-

stockvermögens lässt sich wertmäßig durch die Erhaltung des Stiftungskapitals nachweisen. Das 

Stiftungskapital weist den Gegenwert des auf der Aktivseite der Bilanz bei Errichtung der Stiftung einge-

brachten Grundstockvermögens aus.1 Im JA der Stiftung KOD wird das Grundstockvermögen im Stif-

tungskapital sowie im Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied ausgewiesen. 

Im Wirtschaftsjahr 2020 gab es keine negativen Veränderungen des Stiftungskapitals, dementsprechend 

ist davon auszugehen, dass das Stiftungsvermögen 2020 nicht geschmälert wurde. Zudem wurde im 

Lagebericht auch auf die positive Entwicklung der Ergebnisrücklagen hingewiesen.  

 

Jahr 

Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) Summe 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Einstellung/ 

Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 

 

EUR 

Anfangsbestan

d 

EUR 

Einstellung/ 

Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 

 

EUR 

 

 

EUR 

2020 348.651 5.236 353.887 490.197 13.001 503.198 857.085 

 

 

8 Zusammenfassung 
 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte/ 

Aufwendungen für 

Sach- und Dienst-

leistungen 

Die seit Beginn 2020 neue Buchungssystematik konnte vom Grunde nach-

vollzogen werden und betrifft eine veränderte Abrechnung des Vorjahres 

2019, die bei der Planung noch nicht berücksichtigt war, sodass es zu 

wesentlichen Abweichungen von Soll- und Ist-Werten gekommen ist. 

Vom Grundsatz haben wir keine Beanstandungen, wir empfehlen aber eine 

Dokumentation über die Auswirkungen der Änderung der Buchungs-

systematik. 

Stiftungsvermögen Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens hat keine Ein-

wendungen ergeben.  

Stiftungsrücklage Das Stiftungskapital wurde durch Beschluss der Bürgerschaft vom 29. 

September 2022 um 385 TEUR auf 1.826 erhöht. Die Erhöhung entspricht 

dem vorjährigen Gewinn aus der Veräußerung von zwei Grundstücken. 

                                                      

1  Vgl. IDW RS HFA 5 Rn. 9. 
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